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1. BESCHREIBUNG DES VORHABENS 

1.1 Einführende Informationen 

Die Gemeinde Otterwisch befindet sich im Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans  

(B-Plan) „Otterwisch Lindenstraße – Ost“ in Otterwisch. Ziel der Aufstellung des Bebauungs-

plans ist die Schaffung von Baurecht für neue Wohnhäuser in der Ortschaft Otterwisch. 

Im direkten Umfeld des Vorhabengebietes befinden sich landwirtschaftliche Betriebe. 

Aufgrund der engen räumlichen Verhältnisse zwischen dem geplanten Vorhabengebiet und den 

vorhandenen Betrieben sind nach § 1 Abs. 6 Ziff. 1 BauGB die Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. Im Rahmen des Verfahrens zur Bauleitpla-

nung wurde bereits eine Geruchsimmissionsprognose vom 19.01.2021 mit der Berichtsnummer 

0815-S-01-19.01.2021/0 erstellt. 

Im Schreiben vom 10.06.2021 wurden durch das Landratsamt Landkreis Leipzig Bedenken aus 

immissionsschutzrechtlicher Sicht zum Bebauungsplan geäußert. Bei einem Vor-Ort-Termin am 

19.07.2021 mit Vertretern des Landratsamtes LK Leipzig, SG Immissionsschutz, der Planver-

fasserin und je einem Vertreter des Auftraggebers, des ausführenden Bauunternehmens und 

der Lücking & Härtel GmbH wurde eine Möglichkeit zur Planrealisierung und die notwendigen 

Anpassungen der Fachgutachten abgestimmt. 

Als Ergebnis des Vor-Ort-Termins und als Grundlage zur Fortführung der Planungen wurde 

vorliegende Immissionsprognose nach den Vorgaben der TA Luft und GIRL mit dem Programm 

AUSTAL 2000 erarbeitet. 

 

1.2. Bezeichnung des Vorhabens 

Bebauungsplan „Otterwisch Lindenstraße - Ost“  

 

1.3 Planaufstellende Gemeinde 

Gemeinde Otterwisch 

Hauptstraße 7 

04668 Otterwisch 

 

1.4 Auftraggeber 

Agrargenossenschaft Otterwisch e.G. 

Hauptstraße 7 

04668 Otterwisch 

 

1.5 Entwurfsverfasser 

Architekturbüro  

Dipl. Ing Eva-Maria Czichos 

Glastener Straße 17 

04651 Bad Lausick 
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1.6 Name der Institution und des verantwortlichen Bearbeiters 

Name des verantwortlichen Bearbeiters: M. Sc. Tom Kühne 

Name der Institution:   Lücking & Härtel GmbH 

Kobershain 

Bergstraße 17 

04889 Belgern-Schildau 

t.kuehne@luecking-haertel.de 

http://www.lücking-härtel.de 

 

1.7 Standort und Beschreibung des Vorhabens 

Das Vorhabengebiet befindet sich im Nordosten der Ortschaft Otterwisch. Das Plangebiet 

nimmt Teilbereiche des Flurstücks 1253/6, Gemarkung Otterwisch, Gemeinde Otterwisch, Ver-

waltungsgemeinschaft Bad Lausick, Landkreis Leipzig, Freistaat Sachsen, ein.  

In der nachfolgenden Abbildung 1 ist ein Auszug aus der Planzeichnung des Bebauungsplans 

„Otterwisch Lindenstraße - Ost“ der Gemeinde Otterwisch mit den geplanten Grundstücken und 

Baugrenzen dargestellt. Innerhalb der Baugrenzen im Geltungsbereich des B-Plans sollen die 

Flächen als „dörfliches Wohngebiet (MDW)“ nach § 5a BauNVO festgesetzt werden. 

 

 

Abbildung 1: Auszug B-Plan „Otterwisch Lindenstraße - Ost“, Stand 21.06.2021 (ohne Maßstab)  

mailto:t.kuehne@luecking-haertel.de
http://www.lücking-härtel.de/
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2. BESCHREIBUNG DER ÖRTLICHEN VERHÄLTNISSE 

2.1 Standort des Vorhabens – Topografie 

Die geografische Lage des Vorhabenstandortes sowie das weitere Umfeld sind in der Abbildung 

2 (Auszug aus der Topografischen Karte TK 50/ Sachsen) ersichtlich. Die Koordinaten des Vor-

habenstandortes (Mitte) nehmen die folgenden Werte ein: 

 Rechtswert  Hochwert 

UTM: 33 333 065 5 675 771 

Gauß-Krüger: 4 542 740 5 675 060 

 
 

 

Abbildung 2: Topographische Karte Auszug TK 50 (ohne Maßstab)  

 
Das Vorhabengebiet befindet sich im Nordosten der Ortschaft Otterwisch. Südlich grenzen 

Wohnbebauungen an den Vorhabenstandort. Direkt nördlich verläuft eine Zufahrt zur benach-

barten Tierhaltungsanlage und westlich grenzt die Lindenstraße an das Vorhabengebiet. Weiter 

westlich verläuft die S49. Der Standort des Vorhabens ist in der Abbildung 2 rot gekennzeich-

net.  

 

Die Topografie im Standort- und Umgebungsbereich des Vorhabens kann aus der Übersichtkar-

te entnommen werden. Der Vorhabenstandort liegt auf einer Höhe von ca.  148 m über NN. Der 

Standort und das Beurteilungsgebiet können als ebenes bis leicht welliges Gelände beschrie-

ben werden.  

Vorhabenstandort 
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2.2 Nutzungsstruktur (FNP und B-Plan) 

Für das Vorhabengebiet existiert ein rechtswirksamer Flächennutzungsplan (FNP) der Verwal-

tungsgemeinschaft Bad Lausick/Otterwisch aus 05/2006. 

Ein Auszug aus dem FNP wird in Abbildung 3 dargestellt. Für den Vorhabenstandort existiert 

bisher kein Bebauungsplan (B-Plan). 

 

 

Abbildung 3: Auszug FNP der Verwaltungsgemeinschaft Bad Lausick/Otterwisch (ohne Maßstab) 

 

Der Vorhabenstandort sowie Flächen westlich und südöstlich sind im FNP als „Flächen für die 

Landwirtschaft“ gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauNVO dargestellt. 

Nördlich und östlich befindet sich ein „Gewerbegebiet (GE)“ gem. § 8 BauNVO, in diesem be-

finden sich u.a. Tierhaltungsanlagen. Im Süden grenzt eine „gemischte Baufläche (M)“ gem. 

§ 1 Nr. 2 BauNVO an den Vorhabenstandort. 

 

  

Vorhabenstandort 
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Der Vorhabenstandort ist nach der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) nach seiner tatsächli-

chen Art der baulichen Nutzung einzuordnen bzw. zu kategorisieren, dies ist für die spätere 

Beurteilung der Geruchsimmissionen bedeutend. Für die Zuordnung der Immissionswerte wird 

speziell auf die Auslegungshinweise Zu Nr. 3.1. GIRL verwiesen: „Bei der Zuordnung von Im-

missionswerten ist eine Abstufung entsprechend der Baunutzungsverordnung (BauNVO) nicht 

sachgerecht. Deren detaillierte Abstufungen spiegeln nicht die Belästigungswirkung der Ge-

ruchsimmissionen wider. Bei einer Geruchsbeurteilung entsprechend der GIRL ist jeweils die 

tatsächliche Nutzung zugrunde zu legen.“ 

Aufgrund der Lage des Vorhabenstandortes und der auf den Vorhabenstandort wirkenden An-

lagen kann als tatsächliche Art der baulichen Nutzung nur von einem Dorfgebiet ausgegangen 

werden. 

 

2.3 Ortsbesichtigung 

Es wurden ein Vororttermine am 19.11.2020 und am 19.07.2021 am Vorhabenstandort durch-

geführt. Im Zuge des Termins wurden die Umgebung begangen bzw. abgefahren und eine Fo-

todokumentation erstellt. Es fand eine Inaugenscheinnahme der emittierenden Anlagen sowie 

des Vorhabengebietes statt. Weiterhin wurden die orographischen Verhältnisse vor Ort erfasst. 
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3. BEURTEILUNGSKRITERIEN NACH GIRL 2008 

3.1 Immissionswerte 

Für die Beurteilung der Geruchsimmissionen wird nach den Vorgaben der „Geruchsimmissions–

Richtlinie (GIRL) in der Fassung vom 29. Februar 2008 und einer Ergänzung vom 10. Septem-

ber 2008“ verfahren. 

 

Zu den Immissionswerten macht die GIRL 2008 in Nr. 3.1 folgende Ausführungen: 

„Eine Geruchsimmission ist nach dieser Richtlinie zu beurteilen, wenn sie gemäß Nr. 4.4.7 nach 

ihrer Herkunft aus Anlagen erkennbar, d. h. abgrenzbar ist gegenüber Gerüchen aus dem Kraft-

fahrzeugverkehr, dem Hausbrandbereich, der Vegetation, landwirtschaftlichen Düngemaßnah-

men oder ähnlichem. Sie ist in der Regel als erhebliche Belästigung zu werten, wenn die Ge-

samtbelastung IG (Nr. 4.6 GIRL) die in Tabelle angegebenen Immissionswerte IW überschrei-

tet. Bei den Immissionswerten handelt es sich um relative Häufigkeiten der Geruchsstunden 

(vgl. Nr. 4 GIRL). 

 

Tabelle 1: Immissionswerte (IW) für verschiedene Nutzungsgebiete (Tab. 1 GIRL 2008) 

Wohn- /Mischgebiete Gewerbe-/ Industriegebiete Dorfgebiete 

0,10 0,15 0,15 

 

Sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur vorübergehend aufhalten, sind entspre-

chend den Grundsätzen des Planungsrechtes den einzelnen Spalten der Tabelle 1 zuzuordnen. 

Der Immissionswert der Spalte „Dorfgebiete“ gilt nur für Geruchsimmissionen, verursacht durch 

Tierhaltungsanlagen in Verbindung mit der belästigungsrelevanten Kenngröße IGb (s. Nr. 4.6 

GIRL). 

Gemäß § 3 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind schädliche Umwelteinwir-

kungen im Sinne dieses Gesetzes „Immissionen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet 

sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder 

die Nachbarschaft herbeizuführen“. In der Regel werden die Art der Immissionen durch die Ge-

ruchsqualität, das Ausmaß durch die Feststellung von Gerüchen ab ihrer Erkennbarkeit und 

über die Definition der Geruchsstunde (s. Nr. 4.4.7 GIRL) sowie die Dauer durch die Ermittlung 

der Geruchshäufigkeit hinreichend berücksichtigt. 

Ein Vergleich mit den Immissionswerten reicht jedoch nicht immer zur Beurteilung der Erheb-

lichkeit der Belästigung aus. Regelmäßiger Bestandteil dieser Beurteilung ist deshalb im An-

schluss an die Bestimmung der Geruchshäufigkeit die Prüfung, ob Anhaltspunkte für die Not-

wendigkeit einer Prüfung nach Nr. 5 GIRL für den jeweiligen Einzelfall bestehen.“.  
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3.2 Anwendung der Immissionswerte 

Zur Anwendung der Immissionswerte macht die GIRL 2008 in Nr. 3.2 die nachfolgend zitierten 

Ausführungen: 

„Die Immissionswerte gelten nur in Verbindung mit den im Folgenden festgelegten Verfahren 

zur Ermittlung der Kenngrößen für die Geruchsimmission. Über die Regelung in Nr. 4.4.1 hin-

ausgehend berücksichtigt die Festlegung der Immissionswerte Unsicherheiten, die sich aus der 

olfaktometrischen Emissionsmessung sowie der Berechnung der zu erwartenden Zusatzbelas-

tung nach Nr. 4.5 ergeben.“ 

 

3.3 Erheblichkeit der Immissionsbeiträge (Irrelevanz) 

Hinsichtlich der Erheblichkeit von Immissionsbeiträgen macht die GIRL in Nr. 3.3 folgende Fest-

legungen: 

„Die Genehmigung für eine Anlage soll auch bei Überschreitung der Immissionswerte der GIRL 

nicht wegen der Geruchsimmissionen versagt werden, wenn der von der zu beurteilenden An-

lage in ihrer Gesamtheit zu erwartende Immissionsbeitrag (Kenngröße der zu erwartenden Zu-

satzbelastung nach Nr. 4.5) auf keiner Beurteilungsfläche, auf der sich Personen nicht nur vo-

rübergehend aufhalten (vgl. Nr. 3.1), den Wert 0,02 überschreitet. Bei Einhaltung dieses Wertes 

ist davon auszugehen, dass die Anlage die belästigende Wirkung der vorhandenen Belastung 

nicht relevant erhöht (Irrelevanz der zu erwartenden Zusatzbelastung - Irrelevanzkriterium).*)“ 

* Bei der Prüfung auf Einhaltung des Irrelevanzkriteriums bei angenehmen Gerüchen findet der Faktor entsprechend 

Nr. 5 keine Anwendung. Gleiches gilt für die Berücksichtigung der Faktoren der Tabelle 4 (Nr. 4.6). 

 

3.4 Umsetzungsstand der GIRL im Bundesland 

In Sachsen ist die GIRL in Form einer Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeri-

ums für Umwelt und Landwirtschaft zur Feststellung und Beurteilung von Geruchsimmissionen 

(Geruchsimmissions-Richtlinie – GIRL) vom 24. Oktober 2008 umgesetzt. 

  



 LÜCKING & HÄRTEL GMBH B-Plan Otterwisch: 0815-S-01-24.08.2021/1 Seite 12 von 46 

 

4. ERMITTLUNG DER KENNGRÖßEN DER GERUCHSIMMISSIONEN 

4.1 Ermittlung im Genehmigungsverfahren 

Zur Ermittlung der Kenngrößen im Genehmigungsverfahren macht die GIRL 2008 in Nr.4.2 fol-

gende Ausführungen: 

„Unterschieden werden die Kenngrößen für die vorhandene Belastung (IV), die zu erwartende 

Zusatzbelastung (IZ) und die Gesamtbelastung (IG), die für jede Beurteilungsfläche in dem für 

die Beurteilung der Einwirkung maßgeblichen Gebiet (Beurteilungsgebiet) ermittelt werden. Die 

vorhandene Belastung (IV) ist die von vorhandenen Anlagen ausgehende Geruchsbelastung 

ohne die zu erwartende Zusatzbelastung (IZ), die durch das beantragte Vorhaben hervorgeru-

fen wird. Die zu erwartende Zusatzbelastung ist nach Nr. 4.5 zu ermitteln. 

Die Kenngröße für die Gesamtbelastung ist aus den Kenngrößen für die vorhandene Belastung 

und die zu erwartende Zusatzbelastung nach Nr. 4.6 zu bilden. 

In die Ermittlung des Geruchsstoffstroms sind die Emissionen der gesamten Anlage einzube-

ziehen; bei einer wesentlichen Änderung sind die Emissionen der zu ändernden sowie derjeni-

gen Anlagenteile zu berücksichtigen, auf die sich die Änderung auswirken wird.“ 

 

4.2 Kenngröße für die vorhandene Belastung 

Nach den Anforderungen der GIRL hat die Ermittlung der vorhandenen Belastung durch Ras-

terbegehung oder durch Geruchsausbreitungsrechnung zu erfolgen. 

 

4.3 Kenngröße für die zu erwartende Zusatzbelastung 

An die Ermittlung der Kenngröße für die zu erwartende Zusatzbelastung stellt die GIRL in 

Nr. 4.5 die nachfolgend zitierten Anforderungen: 

„Die Kenngröße für die zu erwartende Zusatzbelastung ist entsprechend Nr. 1 mit dem in An-

hang 3 der TA Luft beschriebenen Ausbreitungsmodell und der speziellen Anpassung für Ge-

ruch (Janicke, L. und Janicke, U. 2004) zu ermitteln. 

Die Festlegung der Seitenlänge der Beurteilungsflächen erfolgt gemäß Nr. 4.4.3. Bei der Fest-

legung der horizontalen Maschenweite des Rechengebietes sind die Vorgaben der TA Luft An-

hang 3, Nr. 7 zu beachten. Demnach ist es i. d. R. erforderlich, die horizontale Maschenweite so 

zu bemessen, dass sie die Schornsteinbauhöhe nicht überschreitet. 

Im Allgemeinen ist das Rechengebiet identisch mit dem Beurteilungsgebiet nach Nr. 4.4.2. Bei 

besonderen Geländebedingungen kann es jedoch erforderlich sein, das Rechengebiet größer 

als in Nr. 4.4.2 beschrieben zu wählen.“ 
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4.4 Auswertung der Ergebnisse 

Für die Auswertung der Ergebnisse sieht die GIRL Nr. 4.6 den nachfolgend zitierten Modus vor: 

„Im Beurteilungsgebiet ist für jede Beurteilungsfläche die Kenngröße IV für die vorhandene Be-

lastung aus den Ergebnissen der Rasterbegehungen oder der Ausbreitungsrechnung zu be-

stimmen. Bei der Bestimmung der zu erwartenden Zusatzbelastung IZ ist entsprechend Nr. 4.5 

zu verfahren. 

 

Die Kenngröße der Gesamtbelastung IG ergibt sich aus der Addition ∗) der Kenngrößen für die 

vorhandene Belastung und die zu erwartende Zusatzbelastung entsprechend 

 

𝐼𝐺 = 𝐼𝑉 + 𝐼𝑍 

 

Werden sowohl die vorhandene Belastung als auch die zu erwartende Zusatzbelastung über 

Ausbreitungsrechnung ermittelt, so ist die Gesamtbelastung i. d. R. in einem Rechengang zu 

bestimmen. 

  ∗ Grundsätzlich können Häufigkeitswerte voneinander unabhängiger Verteilungen nicht auf einfache Weise addiert 

werden. Die algebraische Addition der vorhandenen Belastung und der zu erwartenden Zusatzbelastung stellt eine 

für die praktische Anwendung gebotene Vereinfachung dar; sie beruht auf dem Multiplikationstheorem der Wahr-

scheinlichkeitsrechnung. Dabei wird davon ausgegangen, dass das Produkt pv * pz als Korrekturterm zu vernachläs-

sigen ist, weil die Teilwahrscheinlichkeiten pv und pz deutlich unter 10 v. H. liegen. (Hierbei bedeuten: pv = Wahr-

scheinlichkeit des Eintretens eines Geruchsereignisses in der vorhandenen Belastung; pz = Wahrscheinlichkeit des 

Eintretens eines Geruchsereignisses in der zu erwartenden Zusatzbelastung) 

 

Im Falle der Beurteilung von Geruchsimmissionen, verursacht durch Tierhaltungsanlagen, ist 

eine belästigungsrelevante Kenngröße IGb zu berechnen, und diese ist anschließend mit den 

Immissionswerten der Tabelle 1 zu vergleichen. (…) Für die Berechnung der belästigungsrele-

vanten Kenngröße IGb wird die Gesamtbelastung IG mit dem Faktor fgesamt multipliziert:“ 

 

𝐼𝐺𝑏 = 𝐼𝐺 ∗ 𝑓𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 

 

Der Faktor fgesamt ist nach der Formel  

 

𝑓𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 = (
1

𝐻𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒
) ∗ (𝐻1 ∗ 𝑓1 + 𝐻2 ∗ 𝑓2 + ⋯ + 𝐻𝑛 ∗ 𝑓𝑛) 

 

zu berechnen. Dabei ist  

𝐻𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒 die Summe der einzeln berechneten tierartspezifischen Geruchshäufigkeiten, 

𝐻1 𝑏𝑖𝑠 𝑛 die jeweilige tierartspezifische Geruchshäufigkeit und 

𝑓1 𝑏𝑖𝑠 𝑛 der jeweilige tierartspezifische Gewichtungsfaktor f. 
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Nach der GIRL sind die Gewichtungsfaktoren für die einzelnen Tierarten aus Tabelle 2 zu ent-

nehmen. Für Tierarten, die nicht in Tabelle 2 enthalten sind, ist die tierartspezifische Geruchs-

häufigkeit in die Formel ohne Gewichtungsfaktor einzusetzen. 

 

Tabelle 2: Gewichtungsfaktoren für einzelne Tierarten (Tab. 4 GIRL 2008) 

Tierart Gewichtungsfaktor f 

Mastgeflügel 
(Puten und Masthähnchen)  1,50 

Mastschweine, Sauen 
(bis zu einer Tierplatzzahl von ca. 5.000 Mastschweinen bzw. unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Umrechnungsfaktoren für eine entsprechende Anzahl von Zuchtsauen) 

0,75 

Milchkühe mit Jungtieren 
(einschl. Mastbullen und Kälbermast, sofern diese zur Geruchsbelastung nur unwesent-
lich beitragen) 

0,50 

 

Weiter fordert die GIRL, für die Berechnung der Kenngrößen der Gesamtbelastung IG bzw. IGb, 

dass die Kenngrößen für die vorhandene Belastung und die zu erwartende Zusatzbelastung mit 

drei Stellen nach dem Komma zu verwenden sind. 

 

Zum Vergleich der Kenngrößen der Gesamtbelastung IG bzw. IGb mit dem Immissionswert für 

das jeweilige Gebiet sind sie auf zwei Stellen hinter dem Komma zu runden. 
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5. BESCHREIBUNG AUSBREITUNGSPARAMETER UND RECHENMODELL 

5.1 Angaben zum verwendeten Rechenmodell 

Für die Ausbreitungsrechnung wurde das Rechenmodell AUSTAL 2000 verwendet. Die einge-

setzte Software ist das Rechenprogramm IMMI 2020 (Ausbreitungsrechnung nach TA Luft 2002 

auf der Basis von AUSTAL 2000) in der Version 2020 [488] der Wölfel Engineering GmbH + Co. 

KG. Es stellt eine Benutzeroberfläche für den AUSTAL-Rechenkern Version 2.6.11-WI-x dar. 

Das Programm ist in der Bundesrepublik eingeführt und kann für die vorliegende Fragestellung 

zum Einsatz kommen. 

 

5.2 Beurteilungsgebiet, Rechengitter und Beurteilungsfläche 

Das Beurteilungsgebiet ist die Summe der Beurteilungsflächen, die sich vollständig innerhalb 

eines Kreises um den Emissionsschwerpunkt befinden. Als kleinster Radius sind 600 m zu wäh-

len. In der TA Luft werden in Anhang 3, Abschnitt 7 die folgenden Forderungen an das Rechen-

gitter getroffen: „Das Rechengebiet für eine einzelne Quelle ist das Innere eines Kreises um 

den Ort der Quelle, dessen Radius das 50fache der Schornsteinbauhöhe ist. Tragen mehrere 

Quellen zur Belastung bei, dann besteht das Rechengebiet aus der Vereinigung der Rechenge-

biete der einzelnen Quellen.“ Als Rechengebiet wird ein Gebiet mit der Kantenlänge von 

x = 2.624 m, y = 2.560 m gerechnet. In das Rechengebiet werden vor allem die emittierenden 

Anlagen in der Umgebung bzw. der geplante Vorhabenstandort integriert. Die Skalierung bzw. 

Positionierung des Rechengebietes bzw. Beurteilungsgebietes ist im Gauß-Krüger-

Koordinatensystem angelegt. 

Die horizontale Maschenweite des Rechengitters zur Berechnung von Geruchshäufigkeiten ist 

so zu wählen, dass Ort und Betrag der Immissionsmaxima mit hinreichender Sicherheit be-

stimmt werden können. Bei landwirtschaftlichen Geruchsquellen kann regelmäßig von einer 

Höhe der Emissionsquellen < 10 m ausgegangen werden. Über das Rechengebiet wurde ein 

geschachteltes Rechengitter verteilt. Die Verteilung des Rechengitters im Rechengebiet kann 

der Protokolldatei entnommen werden. Die Immissionsmaxima lassen sich mit der gewählten 

Rasterweite mit hinreichender Sicherheit bestimmen, somit ist die gewählte Maschenweite fach-

lich opportun. Um eine Abstufung hinsichtlich der Geruchsbelastung in Bezug auf die Wohnbe-

bauung auf relativ kleinem Raum zu erhalten, wurde die nach GIRL Nr. 4.4.3 geforderte Min-

destrastergröße von 250 m x 250 m verkleinert. Die Beurteilungsflächen haben eine Kantenlän-

ge von 25 m. 

Die Immissionen an den Aufpunkten sind als Mittelwert über ein vertikales Intervall vom Erdbo-

den bis 3 m über dem Erdboden zu berechnen. Die Aufpunkthöhe wurde mit 1,50 m festgelegt.  
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5.3 Bodenrauhigkeit (Rauhigkeitslänge) 

Die Rauhigkeitslänge z0 beschreibt die Bodenrauhigkeit des Geländes und ist ein Maß für die 

Turbulenz des Strömungsfeldes. Die Rauhigkeitslänge gibt die Höhe über dem Erdboden an, in 

der die mittlere Windgeschwindigkeit den Wert Null annimmt. Die Ermittlung der Rauhigkeits-

länge z0 wurde nach den Vorgaben aus Anhang 3 Nr. 5 der TA Luft 2002 durchgeführt: 

„Die Rauhigkeitslänge ist für ein kreisrundes Gebiet um den Schornstein festzulegen, dessen 

Radius das 10fache der Bauhöhe des Schornsteins beträgt. Setzt sich dieses Gebiet aus Flä-

chenstücken mit unterschiedlicher Bodenrauhigkeit zusammen, so ist eine mittlere Rauhigkeits-

länge durch arithmetische Mittelung mit Wichtung entsprechend dem jeweiligen Flächenanteil 

zu bestimmen und anschließend auf den nächstgelegenen Tabellenwert zu runden. (…) Variiert 

die Bodenrauhigkeit innerhalb des zu betrachtenden Gebietes sehr stark, ist der Einfluss des 

verwendeten Wertes der Rauhigkeitslänge auf die berechneten Immissionsbeiträge zu prüfen.“ 

 

Im Arbeitsblatt 36 „Leitfaden zur Prüfung und Erstellung von Ausbreitungsrechnungen nach TA 

Luft (2002) und der Geruchsimmissions-Richtlinie (2008) mit AUSTAL2000" des Landesamtes 

für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen werden dazu folgende Aussa-

gen gemacht: „Bei Quellhöhen < 20 m wird ein Radius von 100 m bis 200 m empfohlen.“. 

 

Die Ermittlung der Rauhigkeitslänge in Bezug auf die Verteilung nach den Landnutzungsklas-

sen gemäß CORINE-Kataster wird grundsätzlich mit der interaktiven Bestimmung der Rauhig-

keitslänge mittels des Programmes RL-inter durch den Rechenkern AUSTAL 2000 selbst 

durchgeführt. Im Rahmen der Bearbeitung hat sich gezeigt, dass die realen Begebenheiten der 

Bebauung bzw. Nutzungsart um das Vorhabengebiet bzw. die Quellen nicht mit den Angaben 

im CORINE–Kataster des Rechenprogrammes übereinstimmen. 

 

Deshalb wurde die Rauhigkeitslänge anhand der örtlichen Verhältnisse gesondert ermittelt. 

Speziell wird hier auf die Nr. 4.9.2 der VDI 3783 Blatt 13, Januar 2010 verwiesen, die besagt: 

„(…) Gebäude, die in der Ausbreitungsrechnung explizit oder indirekt über eine vertikal ausge-

dehnte Ersatzquelle berücksichtigt werden, dürfen nicht in die Bestimmung der mittleren Rau-

higkeitslänge einbezogen werden.“ 

Die Festlegung der gemittelten Rauhigkeitslänge erfolgt nach den Vorgaben des Anhanges 3 

Nr. 5 der TA Luft 2002 und ist in den nachstehenden Tabellen dargestellt. 

  



 LÜCKING & HÄRTEL GMBH B-Plan Otterwisch: 0815-S-01-24.08.2021/1 Seite 17 von 46 

 

Tabelle 3: Festlegung der Rauhigkeitslänge (Betrieb 1) 

Bezeichnung 
Fläche Corine-Klasse Fläche Anteil 

Rauhig-
keitslänge 
z0 Gewichtung  

gewichtete 
Rauhig-
keitslänge z0 

gerundete 
Rauhig-
keitslänge z0 

    m² % m Fläche X z0 m m 

Beurteilungs-
gebiet  200 m Radius 125.663,7 100%   

Wert-
einheiten     

umliegende 
Bebauung  

nicht durchgängig  
städtische Prägung (112) 17.350 14% 1,00 17.350     

Tierhaltungs-
anlage 

Industrie- und Gewerbe-
flächen (121) 23.450 19% 1,00 23.450   

Ackerflächen und 
Felder 

nicht bewässertes Acker-
land (211) 84.864 68% 0,05 4.243     

Summe   125.664 100%   45.043 0,358 0,50 

 

Tabelle 4: Festlegung der Rauhigkeitslänge (Betrieb 2 – 4) 

Bezeichnung 
Fläche Corine-Klasse Fläche Anteil 

Rauhig-
keitslänge 
z0 Gewichtung  

gewichtete 
Rauhig-
keitslänge z0 

gerundete 
Rauhig-
keitslänge z0 

    m² % m Fläche X z0 m m 

Beurteilungs-
gebiet  200 m Radius 125.663,7 100%   

Wert-
einheiten     

umliegende 
Bebauung  

nicht durchgängig  
städtische Prägung (112) 8.000 6% 1,00 8.000     

Tierhaltungs-
anlage 

Industrie- und Gewerbe-
flächen (121) 40.472 32% 1,00 40.472   

Ackerflächen und 
Felder 

nicht bewässertes Acker-
land (211) 77.192 61% 0,05 3.860     

Summe   125.664 100%   52.332 0,416 0,50 

 

Unter Einbeziehung der Flächengewichtung der verschiedenen Landnutzungsklassen erfolgt 

nun eine Mittelung der Bodenrauhigkeiten. Aufgrund der großräumigen Verteilung der Emissi-

onsquellen wurde das arithmetische Mittel der Anlagen gebildet. Sies ergibt einen Wert von 

0,387 m. Damit geht ein gerundeter Wert für die Rauhigkeitslänge von z0 = 0,50 m in die Aus-

breitungsrechnung ein. Dies entspricht der Rauhigkeitsklasse 6. 

 

5.4 Verdrängungshöhe 

Die Verdrängungshöhe d0 gibt an, wie weit die theoretischen meteorologischen Profile auf 

Grund von Bewuchs oder Bebauung in der Vertikalen zu verschieben sind. Die Verdrängungs-

höhe ist nach TA Luft anzusetzen mit der 6fachen Rauhigkeitslänge z0. 

Im vorliegenden Fall: d0 = 6 x 0,50 = 3,00 m. 
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5.5 Berücksichtigung von Geländeunebenheiten 

Nach Punkt 11 Anhang 3 TA Luft 2002 sind Einflüsse von Geländeunebenheiten auf die Immis-

sion im Rechengebiet zu berücksichtigen. Unebenheiten des Geländes sind in der Regel nur zu 

berücksichtigen, falls innerhalb des Rechengebietes Höhendifferenzen zum Emissionsort von 

mehr als dem 0,7fachen der Schornsteinbauhöhe und Steigungen von mehr als 1 : 20 auftreten. 

Die Steigung ist dabei aus der Höhendifferenz über eine Strecke zu bestimmen, die dem 

2fachen der Schornsteinhöhe entspricht. 

Der Höhenunterschied beträgt im Rechengebiet mehr als das 0,7fache der Quellhöhe. Die Stei-

gung gemäß TA Luft beträgt auf dem Vorhabenstandort: 

 

 

 

 

Die Auswertung der Geländesteilheit erfolgt mit dem im Rechenkern AUSTAL 2000 enthaltenen 

Programm zg2s. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Geländesteilheit im Rechengebiet. Es ist 

zu erkennen, dass die Geländesteilheit den Wert 1 : 5 (0,2) an keinem Punkt im Rechengebiet 

überschreitet. In weiten Teilen des Rechengebietes ist das Gelände flacher geneigt, am Vorha-

benstandort sowie den an Emissionsquellen treten Steigungen von ≤ 0,05 auf. 

Die im Beurteilungsgebiet vorhandenen Geländeunebenheiten verlangen nach TA Luft eine 

Berücksichtigung des Geländes über ein diagnostisches Strömungsmodell. Deshalb wurde das 

Gelände im Rechengebiet mit Hilfe eines digitalen Geländemodells (DGM25) sowie mit dem 

diagnostischen Strömungsmodell TALdia in der Ausbreitungsrechnung berücksichtigt (vgl. tal-

dia.log). 

 Steigung > 1 : 20 (2,86°) [5 %] 

 2,29° [4,00 %] < 1 : 20 (2,86°) [5 %] 

11° [20 %] 
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Abbildung 4: Darstellung der Geländesteilheit 

  

Vorhabenstandort 
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5.6 Berücksichtigung von Bebauung 

Nach Punkt 10 Anhang 3 TA Luft 2002 sind Einflüsse von Bebauung auf die Immission im Re-

chengebiet zu berücksichtigen. Der Einflussbereich der Hindernisse wird in der TA Luft 2002 mit 

dem 6fachen der Schornsteinhöhe (Quellhöhe) angegeben. Der Entscheidungspfad über die 

korrekte Verwendung der Rechenmodelle zur Ausbreitungsrechnung ist abhängig von den Ge-

bäudehöhen. Die Gebäudehöhen leiten sich nach TA Luft 2002 Nummer 10 wie folgt her: 

„Maßgeblich für die Beurteilung der Gebäudehöhen nach Buchstabe a) oder b) sind alle Ge-

bäude, deren Abstand von der Emissionsquelle geringer ist als das 6fache der Schornsteinbau-

höhe.“ 

Bei den weiteren Quellen handelt es sich primär um diffuse bodennahe Quellen. In Anlehnung 

an die Leitfäden zur Erstellung von Immissionsprognosen sowie der VDI 3783 Blatt 13, Januar 

2010 wird den Quellen eine vertikale Komponente zugeordnet und der Einfluss von Gebäuden 

über die Rauhigkeitslänge und Verdrängungshöhe als ausreichend betrachtet. Durch die verti-

kale Komponente erfolgt eine hinreichend konservative Darstellung von Leewirbeleffekten der 

Gebäude. 

 

Die Anwendung des diagnostisches Strömungsmodell TALdia, welches im Ausbreitungsmodell 

AUSTAL2000 zur Berücksichtigung von Bebauung implementiert ist, ist für den hier vorliegen-

den Fall sachgerecht.  

Im Anhang A der VDI 3783 Blatt 13, Januar 2010 heißt es Zu Abschnitt 4.9.2.: „(…) Es bildet die 

Hindernisstrukturen im Sinne der TA Luft, Anhang 3, Abschnitt 10 hinreichend genau ab und 

berücksichtigt sowohl die lee- und luvseitigen Rezirkulationszonen als auch eine verstärkte Tur-

bulenz in Lee der Gebäude.“. 

 

5.7 Meteorologische Daten 

Meteorologische Parameter und Geländestrukturen beeinflussen die atmosphärische Turbulenz 

und führen somit zu Veränderungen des Windfeldes. Deshalb sind die Randbedingungen der 

Meteorologie für die Ausbreitungsrechnung von großer Bedeutung. 

Da am Vorhabenstandort selbst keine Windmessungen vorliegen, werden die Daten einer ge-

eigneten Messstation des Deutschen Wetterdienstes verwendet. Die Prüfung der Übertragbar-

keit einer solchen Station auf den Vorhabenstandort geschieht nach folgenden Kriterien: 

• Windrichtungsverteilung 

• Jahresmittel der Windgeschwindigkeit 

• Schwachwindhäufigkeiten 

• Abschätzung topographischer Einflüsse. 
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Das Programm IMMI (Ausbreitungsrechnung nach TA Luft 2002 basierend auf AUSTAL 2000) 

greift für die Ausbreitungsrechnung auf die ausgewählte Ausbreitungsklassenzeitreihe (AK-

Term) der Messstation Oschatz des Deutschen Wetterdienstes zurück. Die Windrichtungsvertei-

lung ist aus Abbildung 5 zu entnehmen. Für die Ausbreitungsrechnung wurden die Daten des 

repräsentativen Jahres 2016 verwendet. Dabei wurde das Jahr aus einer mehrjährigen Zeitrei-

he vom 15.11.2009 bis zum 14.09.2020 ermittelt. Die Bestimmung des repräsentativen Jahres 

vom 13.11.2020 erfolgte durch die IfU GmbH und kann bei Bedarf angefordert werden. 

 

 

Abbildung 5: Windverteilung Station Oschatz 

 

Die Wetterstation Oschatz zeigt eine beständige Ausprägung der Südwestwindwetterlagen, wie 

sie auch für den Vorhabenstandort erwartet wird. Entsprechend den Geländestrukturen und der 

jeweils vorherrschenden Bebauung und des Bewuchses sind keine Anhaltspunkte gegeben, die 

einer Verwendung des o.g. Winddatensatzes entgegenstehen. Die orographischen Verhältnisse 

am Standort der Windmessstation und am Vorhabenstandort sind vergleichbar. Von einer Über-

tragbarkeit der Daten der Station Oschatz auf den Vorhabenstandort kann folglich ausgegangen 

werden.  
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Weitere Einflüsse auf die Luftströmung übt die Topografie aus. Im Bereich der bodennahen 

Luftschichten ist die Bildung von Kaltluftflüssen zu beachten, die bei wolkenarmen Hochdruck-

wetterlagen als Folge nächtlicher Strahlungsabkühlung auftreten und bei relativ geringer Gelän-

deneigung anfangen abzufließen. 

Auf dem Vorhabenstandort selbst wird es nicht zur Bildung von Kaltluftmassen bei windschwa-

chen austauscharmen Wetterlagen kommen, da der Vorhabenstandort größtenteils versiegelt 

und durch Bebauung gekennzeichnet sein wird.  

 

Die Umgebung des Vorhabengebietes ist ebenfalls größtenteils mit Bebauung versehen. Dar-

über hinaus stellt sich das Gelände auf den landwirtschaftlichen Flächen weitestgehend flach 

dar, so dass sich nur bedingt thermisch angetriebenen Windsysteme (Kaltluftflüsse) entwickeln 

und zur Veränderung der Windrichtungsverteilung beitragen können. Die sich bei windschwa-

chen austauscharmen Wetterlagen potenziell bildenden bodennahen Kaltluftmassen würden 

daher am Entstehungsort verbleiben. Damit liegen die Quellen nicht im Einzugs- oder Wir-

kungsbereich eines Kaltluftabflusses.  

Eine Beeinträchtigung der lokalen Windverhältnisse durch thermisch angetriebene Windsyste-

me, wie z.B. Kaltluftflüsse wird nicht gesehen. Somit sind die maßgeblichen Immissionsorte 

nicht durch zusätzliche geruchsstoffbefrachtete Kaltluftabflüsse beeinträchtigt bzw. gefährdet. 

 

Ebenfalls zu berücksichtigende Parameter sind der Anemometerstandort und die Anemometer-

höhe. Der Anemometerstandort ist der Ort im Simulationsgebiet, auf den sich die meteorologi-

schen Eingangsgrößen (AKTerm, AKS) beziehen. Es kann sich um den Ort handeln, an dem 

die meteorologischen Größen tatsächlich gemessen wurden. In der Regel handelt es sich um 

einen Ersatzort (Zielort), der als repräsentativ für die gemessenen Größen angesehen werden 

kann. Der Anemometerstandort kann für Rechnungen in ebenem Gelände an eine beliebige 

Stelle im Rechengebiet gesetzt werden, da in diesem Fall die meteorologischen Profile stand-

ortunabhängig sind. Bei Rechnungen mit komplexem Gelände ist der Anemometerstandort hin-

gegen sorgfältig zu wählen.  

Bei der Wahl des Anemometerstandortes wurden folgende Prüfkriterien beachtet: 

• der Anemometerstandort liegt nicht in den Störzonen von Gebäuden, 

• der Anemometerstandort ist frei anströmbar und befindet sich nicht in einem Tal oder an 

einem Berghang sowie 

• der Standort der Windmessung und der Anemometerstandort haben die gleichen bzw. 

ähnlichen topographischen Charakteristiken (Orographie). 

 

 

 

http://taluftwiki-leitfaden.lubw.baden-wuerttemberg.de/pmwiki.php/Glossar/AKTerm
http://taluftwiki-leitfaden.lubw.baden-wuerttemberg.de/pmwiki.php/Glossar/AKS
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Für die Ausbreitungsrechnung mit AUSTAL 2000 ist die Anemometerhöhe in Abhängigkeit vom 

verwendeten z0 Wert (Rauhigkeitslänge) zu verwenden. Die Bestimmung einer von der Rauhig-

keitsklasse abhängigen Anemometerhöhe wird mit der Berechnung und Erstellung des Windda-

tensatzes durchgeführt. Man erhält dabei die effektiven Anemometerhöhen je Landnutzungs-

klasse für den verwendeten Winddatensatz. Für die Wetterstation Oschatz sind folgende 

Anemometerhöhen vorgegeben: 

* AKTERM-Zeitreihe, Bearbeitung IFU GmbH Frankenberg - 12.11.2020 

* Windmessung Oschatz (DWD: 3811), Ausbreitungsklasse von Oschatz (DWD: 3811) 

* Zeitraum 01.01.2016 bis 31.12.2016 

+ Anemometerhoehen (0.1 m): 68  84  111  138  173  238  309  364  411   

* href=100m, z0s=0,064m, hs=12,00m 

 

 

5.8 Zusammenfassung der Ausbreitungsparameter 

Die Ausbreitungsrechnung wurde unter folgenden Rahmenbedingungen durchgeführt: 

 

Tabelle 5: Modellparameter 

Modellparameter Wert 
  

Winddatensatz AKTerm Station Oschatz 

Anemometerhöhe ha 23,80 m 

Rauhigkeitslänge z0 0,50 m 

Verdrängungshöhe d0 3,00 m 

Rechengebiet 2.624 x 2.560 m 

Maschenweite 
intern geschachtelt  

(16m; 32m) 

Beurteilungsfläche 25 x 25 m 

Bezugskoordinate 
gx   4 540 720 
gy   5 673 040 

Geländemodell DGM25 

Strömungsmodell TALdia 

Qualitätsstufe +2 

 

Bei Testrechnungen mit der Qualitätsstufe -4 konnten deckungsgleiche Ergebnisse der Kenn-

größen festgestellt werden, wie bei der Qualitätsstufe +2, somit ist die QS +2 ausreichend für 

die Ermittlung der Immissionskenngrößen.  
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6. BESCHREIBUNG DER EMISSIONEN UND QUELLEN 

Die Belastung durch Gerüche wird vorwiegend durch lokale Emissionsquellen verursacht, da 

sich Gerüche mit zunehmender Ausbreitung rasch verdünnen. Zu betrachten ist die Belastung 

durch Geruch für Anlagen, die sich im Einwirkbereich des Vorhabenstandortes befinden bzw. 

Auswirkungen auf diesen haben. 

Die Region Otterwisch bzw. die Umgebung des Vorhabenstandortes sind ländlich geprägt. Die 

Bevölkerungsdichte ist relativ gering. In der Umgebung des Vorhabenstandortes befinden sich 

Emittenten für Geruch. Dazu zählen folgende landwirtschaftliche Betriebe: 

• Betrieb 1 Agrargenossenschaft Otterwisch e.G. Rinderhaltung 

• Betrieb 2 Landwirtschaftsbetrieb (LWB) Chr. Hahn südl. Wiesenstraße Rinderhaltung 

• Betrieb 3 LWB Chr. Hahn nördl. Wiesenstraße gemischte Tierhaltung 

• Betrieb 4 Andreas Schreiber Rinderhaltung 

• Betrieb 5 Hagemann Schafhaltung 

 

Weitere Belastungen durch landwirtschaftliche Gerüche gibt es im Beurteilungsgebiet definiert 

nach Nr. 4.4.2 GIRL nicht, bzw. haben alle anderen Belastungen keine wesentlichen Auswir-

kungen auf den zu betrachtenden Vorhabenstandort bzw. befinden sich nicht in dessen Ein-

wirkbereich. Mögliche andere Geruchsemittenten in der näheren Umgebung des Standortes wie 

z.B. häusliche Tierhaltung finden aufgrund ihrer geringen Größe und der Entfernung zum 

Standort keine Beachtung im Sinne der Belastungsbetrachtung. 

 

Die Definitionen der einzelnen Geruchsquellen, die Quellstärken, die Ausprägung der Quellen, 

die Abluftbedingungen der Quellen und die spezifischen Emissionsfaktoren werden nachfolgend 

qualitativ und quantitativ beschrieben. Die Geruchsemission einer Anlage wird durch die Anga-

be des Geruchsstoffstromes quantifiziert. 

 

Die Eingangsdaten zur Quantifizierung der Belastung und damit zur Ermittlung der Geruchs-

stoffströme wurden teilweise vom Landkreis Leipzig Umweltamt SG Immissionsschutz bereitge-

stellt bzw. mit den Anlagenbetreibern bei der Vor-Ort-Begehung abgestimmt. Diese Angaben 

enthalten die genehmigten Tierplatzzahlen, Haltungs- und Stallformen sowie die emissionsrele-

vanten Außenanlagen der Anlage. Die Faktoren zur Umrechnung von Tierplatzzahlen in Tierle-

bendmasse, angegeben in Großvieheinheiten (GV) wurden aus der VDI-Richtlinie 3894 Blatt 1 

„Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen“ September 2011 Tabelle A1 entnom-

men. Bezüglich der GV-Faktoren für Ziegen und Schafe wurde auf den „Detaillierten GV-

Schlüssel des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie – Teil Scha-

fe, Ziegen“ zurückgegriffen. 
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Die folgende Abbildung 6 zeigt eine Übersicht der Vorbelastungen (immissionsrelevante Anla-

gen) im Beurteilungsgebiet.  

 

Abbildung 6: Übersicht der Vorbelastungsbetriebe (IV) 

 

Hinsichtlich der Verwendung von spezifischen Emissionsfaktoren zur Herleitung der Geruchs-

stoffströme sowie etwaiger Minderungspotentiale wird auf die die VDI-Richtlinie 3894 Blatt 1 

„Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen, September 2011“ zurückgegriffen. Die 

Emissionsfaktoren für Ziegen und Schafe wurden wiederum auf Grundlage des Sächsischen 

Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie verwendet. 

In der Immissionsprognose wird von einer ganzjährigen Belegung der Ställe und somit einer 

Emissionszeit von 8.760 Stunden für alle Quellen ausgegangen. Ausgenommen davon ist die 

Schafhaltung des Betriebes „Hagemann“, diese erfolgt lediglich in den Wintermonaten. Daher 

werden die Quellen der Schafhaltung nur zeitabhängig für 16 Wochen im Jahr berücksichtigt.  

In den nachstehenden Tabellen werden die Geruchsstoffströme der Betriebe hergeleitet.  

In den nachfolgenden Abbildungen wird jeweils der Quellenplan der Anlagen aufgezeigt. 
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Tabelle 6: Emissionsdaten Tierhaltungsanlage – Agrargenossenschaft Otterwisch e.G. 

Nr. 
Ställe / 
Tierart Alter/ Gewicht 

Tier-
be-
stand 

Einzeltier-
masse mT  

Emissions-
faktor 

Emissions-
stärke 

Emissi-
onsstärke 

     Stück GV / Tier GV GE/(GV*s) GE/s MGE/h 

QV1 Stall S1               

 weibl. Jungrinder 6-12 Monate 43 0,40 17,20 12,0 206,40 0,7430 

 weibl. Jungrinder 12-24 Monate 82 0,60 49,20 12,0 590,40 2,1254 

 Kühe > 2 Jahre 95 1,20 114,00 12,0 1.368,00 4,9248 

 Summe S1  220  180,40  2.164,80 7,7933 
                 
QV2 Stall S2               

 Kühe > 2 Jahre 150 1,20 180,00 12,0 2.160,00 7,7760 

 Summe S2  150  180,00  2.160,00 7,7760 
                 
QV3 Stall S3               

 Kälber bis 6 Monate 55 0,19 10,45 12,0 125,40 0,4514 

 Summe S3  55  10,45  125,40 0,4514 
                 

 Summe Stallanlage  425   370,85   4.450,20 16,0207 
                 

 Außenanlage Beschreibung 
Quell-
höhe  

Emissions-
fläche 

Emissi-
onsfaktor Minderung 

Emissions-
stärke 

Emissi-
onsstärke 

     m m² GE/(s*m²) % GE/s MGE/h 

QV4 Fahrsilo Mais offen 4,50 47,25 3,0 0 141,75 0,5103 

QV5 Fahrsilo Gras offen 1,60 16,80 6,0 0 100,80 0,3629 

QV6 Güllebehälter 
abgedeckt mit 
Schwimmschicht 5,00 706,86 3,0 80 424,12 1,5268 

QV7 Güllelagune 
abgedeckt mit 
Schwimmschicht 2,00 900,00 3,0 80 540,00 1,9440 

QV8 Festmistlager 
3-seitig um-
wandet 3,00 160,00 3,0 0 480,00 1,7280 

 Summe Außenanlagen     1.686,67 6,0720 
                 

 Summe Gesamtanlage:      6.136,87 22,0927 
 

 

Abbildung 7: Emissionsquellenplan Tierhaltungsanlage – Agrargenossenschaft Otterwisch e.G. 
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Tabelle 7: Emissionsdaten Tierhaltungsanlage – LWB Christian Hahn GbR, südl. Wiesenstr. 

Nr. 
Ställe / 
Tierart Alter/ Gewicht 

Tier-
be-
stand 

Einzeltier-
masse mT  

Emissions-
faktor 

Emissions-
stärke 

Emissi-
onsstärke 

     Stück GV / Tier GV GE/(GV*s) GE/s MGE/h 

QV9a Stall S1a               

 
Rinder und 
Kühe > 2 Jahre 158 1,20 189,60 12,0 2.275,20 8,1907 

 Summe S1a  158  189,60  2.275,20 8,1907 
                 

QV9b Stall S1b               

 
Rinder und 
Kühe > 2 Jahre 52 1,20 62,40 12,0 748,80 2,6957 

 Summe S1b  52  62,40  748,80 2,6957 
                 

QV9c Stall S1c               

 Jungbullen 12-24 Monate 30 0,70 21,00 12,0 252,00 0,9072 

 Summe S1c  30  21,00  252,00 0,9072 
                 
QV10 nördlicher Stall               

 Kühe > 2 Jahre 30 1,20 36,00 12,0 432,00 1,5552 

 Kälber bis 6 Monate 30 0,19 5,70 12,0 68,40 0,2462 

 Summe nördl. Stall 60  41,70  500,40 1,8014 
                 
QV11 südlicher Stall               

 Kühe > 2 Jahre 30 1,20 36,00 12,0 432,00 1,5552 

 Kälber bis 6 Monate 30 0,19 5,70 12,0 68,40 0,2462 

 Summe südl. Stall 60  41,70  500,40 1,8014 
                 

 Summe Stallanlage 360   356,40   4.276,80 15,3965 
                 

 Außenanlage Beschreibung 
Quell-
höhe  

Emissions-
fläche 

Emissi-
onsfaktor Minderung 

Emissions-
stärke 

Emissi-
onsstärke 

     m m² GE/(s*m²) % GE/s MGE/h 

QV12 Fahrsilo Mais offen 3,50 33,25 3,0 0 99,75 0,3591 

QV13 Fahrsilo Gras offen 3,50 33,25 6,0 0 199,50 0,7182 

QV14a 
Sickersaft-
becken offen 0,50 240,00 1,0 0 240,00 0,8640 

QV14b Güllebehälter 
abgedeckt mit 
Schwimmschicht 4,00 363,05 3,0 80 217,83 0,7842 

 Summe Außenanlagen     757,08 2,7255 
                 

 Summe Gesamtanlage:      5.033,88 18,1220 
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Abbildung 8: Emissionsquellenplan Tierhaltungsanlage – LWB Christian Hahn GbR, südl. Wiesenstraße 
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Tabelle 8: Emissionsdaten Tierhaltungsanlage – LWB Christian Hahn GbR, nördl. Wiesenstr. 

Nr. 
Ställe / 
Tierart Alter/ Gewicht 

Tier-
be-
stand 

Einzeltier-
masse mT  

Emissions-
faktor 

Emissions-
stärke 

Emissi-
onsstärke 

     Stück GV / Tier GV GE/(GV*s) GE/s MGE/h 

QV15 Stall S2               

 Kälber bis 6 Monate 50 0,19 9,50 12,0 114,00 0,4104 

 Rinder und Kühe > 2 Jahre 50 1,20 60,00 12,0 720,00 2,5920 

 Summe S2  100  69,50  834,00 3,0024 
                 
QV16 Stall S3               

 Schafe bis 75 kg 20 0,15 3,00 14,0 42,00 0,1512 

 Ziegen bis 55 kg 20 0,11 2,20 17,0 37,40 0,1346 

 Summe S3  40  5,20  79,40 0,2858 
                 
QV17 Stall S4               

 Mastschweine bis 120 kg 310 0,15 46,50 50,0 2.325,00 8,3700 

 Summe S4  310  46,50  2.325,00 8,3700 
                 
QV18 Stall S5               

 Mastschweine bis 120 kg 400 0,15 60,00 50,0 3.000,00 10,8000 

 Summe S5  400  60,00  3.000,00 10,8000 
                 
QV19 Stall S6               

 Aufzuchtferkel bis 30 kg 150 0,04 6,00 75,0 450,00 1,6200 

 Summe S6  150  6,00  450,00 1,6200 
                 
QV20 Stall S7               

 Mastschweine bis 120 kg 240 0,15 36,00 50,0 1.800,00 6,4800 

 Summe S7  240  36,00  1.800,00 6,4800 
                 

 
Summe  
Stallanlage   1.240   223,20   8.488,40 30,5582 

                 

 Außenanlage Beschreibung 
Quell-
höhe  

Emissions-
fläche 

Emissi-
onsfaktor Minderung 

Emissions-
stärke 

Emissi-
onsstärke 

     m m² GE/(s*m²) % GE/s MGE/h 

QV21 Jauchegrube 
abgedeckt mit 
Betondecke 0,50 19,63 4,0 98 1,57 0,0057 

QV22 Festmistlager 
2-seitig um-
wandet 3,00 120,00 3,0 0 360,00 1,2960 

 Summe Außenanlagen     361,57 1,3017 
                 

 Summe Gesamtanlage:      8.849,97 31,8599 
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Abbildung 9: Emissionsquellenplan Tierhaltungsanlage – LWB Christian Hahn GbR, nördl. Wiesenstraße 

 

Tabelle 9: Emissionsdaten Tierhaltungsanlage – Andreas Schreiber 

Nr. 
Ställe / 
Tierart Alter/ Gewicht 

Tier-
be-
stand 

Einzeltier-
masse mT  

Emissions-
faktor 

Emissions-
stärke 

Emissi-
onsstärke 

     Stück GV / Tier GV GE/(GV*s) GE/s MGE/h 

QV23 Stall S1               

 Rinder und Kühe > 2 Jahre 70 1,20 84,00 12,0 1.008,00 3,6288 

 Summe S1  70  84,00  1.008,00 3,6288 
                 
QV24 Stall S2               

 Rinder und Kühe > 2 Jahre 86 1,20 103,20 12,0 1.238,40 4,4582 

 Summe S2  86  103,20  1.238,40 4,4582 
                 
QV25 Stall S3               

 Rinder und Kühe > 2 Jahre 67 1,20 80,40 12,0 964,80 3,4733 

 Summe S3  67  80,40  964,80 3,4733 
                 

 
Summe  
Stallanlage   223   267,60   3.211,20 11,5603 

                 

 Außenanlage Beschreibung 
Quell-
höhe  

Emissions-
fläche 

Emissi-
onsfaktor Minderung 

Emissions-
stärke 

Emissi-
onsstärke 

     m m² GE/(s*m²) % GE/s MGE/h 

QV26 Güllebehälter 
abgedeckt mit 
Schwimmschicht 6,00 153,94 3,0 80 92,36 0,3325 

QV27 Festmistlager nicht umwandet 3,00 81,00 3,0 0 243,00 0,8748 

 Summe Außenanlagen     335,36 1,2073 
                 

 Summe Gesamtanlage:      3.546,56 12,7676 
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Abbildung 10: Emissionsquellenplan Tierhaltungsanlage – Andreas Schreiber  

 

Tabelle 10: Emissionsdaten Tierhaltungsanlage – Hagemann 

Nr. 
Ställe / 
Tierart Alter/ Gewicht 

Tier-
be-
stand 

Einzeltier-
masse mT  

Emissions-
faktor 

Emissions-
stärke 

Emissi-
onsstärke 

     Stück GV / Tier GV GE/(GV*s) GE/s MGE/h 

QV28 Stall S1               

 Schafe bis 75 kg 600 0,15 90,00 14,0 1.260,00 4,5360 

 Summe S1  600  90,00  1.260,00 4,5360 
                 

 Summe Stallanlage  600   90,00   1.260,00 4,5360 
                 

 Außenanlage Beschreibung 
Quell-
höhe  

Emissions-
fläche 

Emissi-
onsfaktor Minderung 

Emissions-
stärke 

Emissi-
onsstärke 

     m m² GE/(s*m²) % GE/s MGE/h 

QV29 Festmistlager nicht umwandet 2,00 25,00 3,0 0 75,00 0,2700 

 Summe Außenanlagen     75,00 0,2700 
                 

 Summe Gesamtanlage:      1.335,00 4,8060 
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Abbildung 11: Emissionsquellenplan Tierhaltungsanlage – Hagemann 

 

 

Quellenmodellierung 

Die Ställe der Rinder- und der gemischten Tierhaltung [QV1 - QV3, QV9 - QV11, QV15 - QV20, 

QV23 - QV25 und QV28] verfügen über eine freie Entlüftung. Die Stallgebäude werden in der 

Ausbreitungsrechnung zur Ermittlung der Immissionskenngröße als Volumenquellen modelliert. 

Dabei entspricht die Quellhöhe der Trauf- bzw. Firsthöhe der Stallgebäude oder der Höhe der 

Zwischendecke. Somit ist in der Ausbreitungsrechnung auch eine vertikale Komponente be-

rücksichtigt. Mit dieser Quellmodellierung für die Stallanlagen wird der konservative Ansatz der 

Prognose gewahrt. Weiterhin wird dem Haupteffekt, nämlich der verstärkten vertikalen Durch-

mischung im Lee des Gebäudes, durch Ansatz einer vertikal ausgedehnten, homogen emittie-

renden Ersatzquelle Rechnung getragen. 

 

Die drei Güllebehälter [QV6, QV14b und QV26] bzw. die Güllelagune [QV7] dienen der Lage-

rung der anfallenden Rindergülle. Sie entsprechen in ihrer Eigenschaft windinduzierten Flä-

chenquellen, deren Emissionsfläche gleich der Größe der Oberfläche ist. Die Quellhöhe ent-

spricht der Höhe über Erdoberkante. Als spezifische Emission für Rindergülle wird der Faktor 

3,0 GE/(s*m²) verwendet. Auf den Güllebehältern bildet sich in der Praxis eine stabile natürliche 

Schwimmschicht aus, wodurch bei Rindergülle eine Minderung der Emissionsstärke von 80 % 

angesetzt werden kann.  
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Das Sickersaftbecken [QV14a], ausgeführt als Erdbecken, welches zum Sammeln von Sicker-

wasser und Regenwasser dient, entspricht in seiner Eigenschaft einer windinduzierten Flä-

chenquelle, deren Emissionsfläche gleich der Größe der Oberfläche ist. Die Quellhöhe des 

Erdbeckens wird mit einem halben Meter über der Erdoberkante angesetzt. Das Erdbecken 

dient vornehmlich der Zwischenlagerung von Niederschlagswasser, somit ist der Inhalt des Be-

ckens nur mit wenig Sickersaft versetzt und daher sehr stark verdünnt. Als spezifische Emission 

für den stark verdünnten Sickersaft wird der Faktor 1,0 GE/s*m² angesetzt. Eine Reduzierung 

des Emissionsmassenstromes erfolgt nicht. 

 

 

Die Jauchegrube [QV21] dient der Zwischenlagerung anfallenden verschmutzten Oberflächen-

wassers sowie Sickersaft der Festmistplatte. Sie entspricht in ihrer Eigenschaft einer windindu-

zierten Flächenquelle, deren Emissionsfläche gleich der Größe der Oberfläche (A=19,63 m²) ist. 

Die Quellhöhe entspricht der Höhe über Erdoberkante. Als spezifische Emission wird der Faktor 

4,0 GE/(s*m²) für Mischgülle verwendet. Zur Minderung der Emissionen wird die Jauchegrube 

mit einer festen Abdeckung in Form einer Stahlbetonplatte abgedeckt betrieben. Da der Wind 

bzw. die Luft keine direkte Angriffsfläche auf das emittierende Substrat haben, sich aber die 

Geruchsstoffe nur über das Transportmedium Luft verbreiten können, gibt die VDI-Richtlinie 

3894 Blatt 1 „Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen, September 2011“ in Ta-

belle 19 vor, dass bei einer Betonabdeckung von Behältern von einer irrelevanten Emission, 

also nicht quantifizierbaren Emission auszugehen ist. Um den konservativen Charakter der 

Ausbreitungsrechnung zu unterstreichen, wird dennoch eine Restemission von 2 % angesetzt.  

 

 

Die Festmistlager [QV8, QV22, QV27 und QV29] dienen der Lagerung des anfallenden Fest-

mistes aus den Stallgebäuden und sind von ihrer Eigenschaft her windinduzierte Flächenquel-

len. Die Festmistplatten gehen mit der Hälfte bzw. zwei Drittel ihrer Fläche als emittierende Flä-

che in die Ausbreitungsrechnung ein, da diese Größe den Durchschnitt des Jahres der jeweili-

gen emittierenden Fläche repräsentiert. In der Ausbreitungsrechnung wurden die Lagerflächen 

als Volumenquellen modelliert. Die Quellhöhe entspricht der durchschnittlichen Schütthöhe des 

Haufens über Erdoberkante. Als spezifische Emission für Festmist wird der Faktor 

3,0 GE/(s*m²) angesetzt. Eine Reduzierung der Emissionsstärke erfolgt nicht. 

 

 

Die Einlagerung der erforderlichen Mengen an Mais- bzw. Grassilage [QV4, QV5, QV12 und 

QV13] der Betriebe Agrargenossenschaft Otterwisch e.G. sowie des Landwirtschaftsbetriebes 

Christian Hahn GbR, südl. Wiesenstraße zur Fütterung der Tiere erfolgt in Fahrsilos. Zur Verfol-

gung eines konservativen Ansatzes, wurde in der Ausbreitungsrechnung die Verteilung der Si-
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lageanschnittfläche über den Jahresverlauf betrachtet. Demnach ist jeweils ein Mais- sowie ein 

Grassilo angeschnitten. Die Silage ist mit einer Plane geruchsdicht abgedeckt, lediglich die An-

schnittfläche ist offen und emittiert Geruch. Diese Quelle wird in der Ausbreitungsrechnung als 

vertikale Flächenquellen abgebildet. Die Quellhöhe entspricht der Silagestockhöhe. Hinsichtlich 

der Verwendung von spezifischen Emissionsfaktoren wird für die Anschnittfläche der Maissilage 

der Faktor 3,0 GE/(m²*s) und für Grassilage der Faktor 6,0 GE/(m²*s) angesetzt. Eine Reduzie-

rung der Emissionsstärke erfolgt nicht. 

 

 

Die Direktvermarktung Christian Hahn befindet sich derzeitig in der fortgeschrittenen Planung 

zur Erweiterung der Räucherei. Im Zuge dessen wird zur Räucherung der Fleischwaren auf 

Flüssigrauch umgestellt. Hierbei handelt es sich dann um eine Aromatisierung und entspricht 

nicht mehr einem Räucherverfahren im klassischen Sinne. Dieses Verfahren arbeitet geruchs-

frei. Dies wurde auch in einer Stellungnahme des Landratsamtes Landkreis Leipzig, Sachgebiet 

Immissionsschutz, Herr Panzer vom 22.07.2021 bestätigt.  

Die Koch- und Schlachtanlage dieses Betriebs emittiert keine relevanten Geruchsstoffströme, 

welche außerhalb des Betriebsgeländes wahrnehmbar sind und somit auch keinen Einfluss auf 

das Vorhabengebiet haben.  
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7. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE 

7.1 Immissionsdaten der Gesamtbelastung IGb 

In Abbildung 12 werden die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung für den räumlichen Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes „Otterwisch Lindenstraße - Ost“ und die Umgebung des 

Vorhabenstandortes für die Gesamtbelastung, angegeben als belästigungsrelevante Kenngrö-

ße IGb aufgezeigt. 

 

Das Resultat der Ausbreitungsrechnung wird als relative Häufigkeit der Geruchsstunden pro 

Jahr angegeben. Die Geruchsimmissionen der Grassilage, des Sickersaftbehälters sowie der 

Schaf- und Ziegenhaltung sind in ihrer Eigenschaft nicht nach den Gewichtungsfaktoren der 

Tabelle 2 Kap. 4.4 bewertet. Es erfolgt somit die Gewichtung der Geruchsimmissionen mit dem 

Faktor 1. Alle anderen Emissionsquellen sind von ihrer Eigenschaft her Tierhaltungsanlagen 

zuzuordnen, deren Geruchsimmissionen gemäß Tabelle 2 Kap. 4.4 gewichtet werden.  

Das Rechenmodell AUSTAL 2000G zeigt die belästigungsrelevante Kenngröße der Gesamtbe-

lastung IGb im Modus odor_mod-j00z. Dabei handelt es sich um die Summe der gewichteten 

Geruchsimmissionen der vorhandenen Belastungen. 

 

Anhand der Abbildung 12 ist zu erkennen, dass auf den Beurteilungsfläche mit Baufeldern des 

Bebauungsplans „Otterwisch Lindenstraße - Ost“ Geruchsstundenhäufigkeiten von max. 15 % 

als belästigungsrelevante Kenngröße der Gesamtbelastung IGb prognostiziert werden können.  
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Abbildung 12: Ergebnis Geruchsprognose – Gesamtbelastung IGb  

Vorhabenstandort 
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7.2 Fehlerbetrachtung 

Infolge der statistischen Grundlage des Verfahrens ergeben sich für die Prognoseergebnisse 

statistische Unsicherheiten. Die statistische Unsicherheit für Geruchsausbreitungsrechnungen 

wird im Gegensatz zur Fehlerberechnung der Stoffe nach TA Luft 2002 von AUSTAL als abso-

luter Stichprobenfehler berechnet. Daher ist der absolute Stichprobenfehler in Quellnähe größer 

als auf weiter entfernten Beurteilungsflächen. 

Der absolute Stichprobenfehler der AUSTAL-Rechnung für die Gesamtbelastung IG beträgt für 

die Beurteilungsfläche des maßgeblichen Immissionsortes max. 0,10 %. Die Abbildung 13 zeigt 

die statistische Unsicherheit des absoluten Stichprobenfehlers für die Gesamtbelastung. Der 

maximale relative Stichprobenfehler an dem Immissionsort errechnet sich aus dem Quotienten 

des absoluten Stichprobenfehlers zur ungewichteten Gesamtbelastung IG. 

Die nach TA Luft Anhang 3 Nr. 9 geforderte Grenze für die statistische Unsicherheit wird unter-

schritten.   

 

 

Abbildung 13: Statistischer Fehler - Gesamtbelastung IG  
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8. BEWERTUNG DER ERGEBNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Otterwisch Lindenstraße - Ost“ wird es zukünftig, wie 

bisher, zu Geruchsimmissionen kommen. Bei einer für diesen Sachverhalt gewählten Größe der 

Beurteilungsflächen von 25 m und der Verwendung des Winddatensatzes der Wetterstation 

Oschatz zeigen sich die maximalen Geruchshäufigkeiten, die durch die benachbarten emittie-

renden Anlagen verursacht werden, auf den jeweiligen Anlagenstandorten selbst. 

 

Zur Ermittlung der belästigungsrelevanten Kenngröße der Gesamtbelastung sind die Anlagen 

bzw. deren Quellen mit 8.760 Stunden des Jahres, also im Dauerbetrieb ihrer Emissionen, ge-

rechnet worden. Eine Ausnahme stellt der Betrieb „Hagemann“ dar, dieser wurde aufgrund der 

ausgiebigen Weidehaltung der Tiere nur in den Wintermonaten für 16 Wochen im Jahr berück-

sichtigt. 

 

Bei den Kenngrößen der Geruchsimmissionen der Gesamtbelastung handelt es sich um die 

belästigungsrelevante Kenngröße der Gesamtbelastung IGb diese entspricht der Summe der 

gewichteten Geruchsimmissionen der vorhandenen Belastung. Die Geruchsimmissionen der 

Fahrsilos für Grassilage, des Sickersaftbehälters und der Schaf- und Ziegenhaltung sind in ihrer 

Eigenschaft nicht nach den Gewichtungsfaktoren der Tabelle 2 Kap. 4.1.4 zu bewerten. Es er-

folgt somit die Gewichtung der Geruchsimmissionen mit dem Faktor 1. Alle anderen Emissions-

quellen sind von ihren Eigenschaften her Rinder- bzw. Schweineanlagen zuzuordnen, deren 

Geruchsimmissionen gemäß Tabelle 2 gewichtet werden.  

Das Resultat der Ausbreitungsrechnung wird als relative Häufigkeit der Geruchsstunden pro 

Jahr angegeben. Für die Beurteilung der Geruchsimmissionen werden die Kenngrößen gemäß 

den Angaben in Kapitel 4 ermittelt. Die Beurteilung der Geruchsimmissionen erfolgt gemäß 

GIRL Nr. 4.6  

𝐼𝑉 + 𝐼𝑍 = 𝐼𝐺𝑏 = (𝐼𝐺 ∗ 𝑓𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡) 

 

wobei IZ = 0 ist. Die Belastung durch die benachbarte Anlage (vorhandene Belastung) ent-

spricht der belästigungsrelevanten Kenngröße der Gesamtbelastung IGb. 

 

Auf den Beurteilungsflächen mit den zukünftigen Baufeldern des Bebauungsplans „Otterwisch 

Lindenstraße - Ost“ können Geruchsstundenhäufigkeiten zwischen 12 und 15 % der Jahres-

stunden als belästigungsrelevante Kenngröße der Gesamtbelastung IGb prognostiziert werden. 

Der Bebauungsplan „Otterwisch Lindenstraße - Ost“ setzt die Art der baulichen Nutzung im Gel-

tungsbereich als „dörfliches Wohngebiet (MDW)“ nach § 5a BauNVO fest. Der nach GIRL defi-

nierte Immissionswert (IW) für Dorfgebiet in Höhe von 0,15 (15 % Geruchsstundenhäufigkeiten) 

wird im Geltungsbereich des Bebauungsplans eingehalten.  
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Ergebnis der Ausbreitungsrechnung für Geruch ist, dass auf den Beurteilungsflächen des Vor-

habens die Geruchsstundenhäufigkeiten unterhalb des zulässigen Bewertungsmaßstabes der 

GIRL liegen. Eine erhebliche Belästigung durch Geruchsimmissionen auf dem geplanten Vor-

habengebiet kann ausgeschlossen werden. Die Forderungen aus § 1 (6) Ziffer 1 des BauGB an 

gesunde Wohnverhältnisse werden durch das Vorhaben berücksichtigt.  

Gleiches gilt auch für die Arbeitsverhältnisse. 

 

 

bearbeitet:    geprüft: 

 
 

T. Kühne     D. Härtel 

M. Sc. Umweltingenieur    Assessor des Höheren Dienstes 
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9. EINGANGSDATEI 

9.1 austal.log 

Immissionsraster 

 

Projektdatei: D:\AUSTAL\Otterwisch B-Plan\improg-0815.IPR 

Rasterdatei: D:\AUSTAL\Otterwisch B-Plan\improg-0815-IG-II.IRD 

berechnet mit: D:\AUSTAL\Otterwisch B-Plan\improg-0815.IPR 

Variante:  Gesamtbelastung                          

 

Rechenzeit: 1 d  07:32:55 h 

Gerechnet:  19.08.2021 17:27:24 

 

Rechengebiet:   

 Bereich:  Rechteck 

 dx:  16.00m Punkte in x:    165 

 dy:  16.00m Punkte in y:    161 

 x:  von 4541353.0m    bis 4543977.0m 

 y:  von 5673981.0m    bis 5676541.0m 

 Rel. Höhe:      1.50m 

 

AUSTAL: Protokoll der Rasterberechnung 

2021-08-18 09:54:27 --------------------------------------------------------- 

TalServer:D:\AUSTAL\Otterwisch B-Plan 

 

   Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x 

   Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2014 

   Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2014 

 

   Arbeitsverzeichnis: D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan  

 

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52 

Das Programm läuft auf dem Rechner "AP_4-2". 

 

============================= Beginn der Eingabe ============================ 

> ti        "improg-0815" 

> az        "D:\AUSTAL\Otterwisch B-Plan\austal2000.akterm" 

> gh        "D:\AUSTAL\Otterwisch B-Plan\austal2000.top" 

> gx        4540720.00          ' Nullpunkt Rechtswert 

> gy        5673040.00          ' Nullpunkt   Hochwert 

> xa        2420.0              ' Anemometerposition 

> ya        1545.0 

> ha        23.8 

> qs        2 

> os        NESTING 

> x0           1617.00        625.00 

> y0           1925.00        933.00 

> dd             16.00         32.00 

> nx                44            83 

> ny                40            81 

> z0        0.50                ' Rauhigkeitslänge extern bestimmt 

> d0        3.00 

> xq         2131.16      2104.84      1981.32        1923.82       2208.70    2239.91    

2264.70    2185.34    2142.00     2172.17    1989.64        2054.12        2026.54        

2113.68       2131.63      1976.92    2010.69    2012.52    2015.81    2043.48    

2073.91    2093.61    2079.37    2062.69    2078.93    2100.79    2150.09    2101.07    

2134.97    1704.25    1657.51    1960.37 

> yq         2105.79      2078.60      2239.70        2253.76       1965.08    1999.31    

2026.74    2091.34    2024.88     2067.87    2194.27        2200.71        2265.77        

2310.25       2286.37      2299.45    2473.25    2408.22    2443.01    2413.69    

2412.44    2423.87    2454.21    2459.32    2361.19    2328.13    2354.41    2361.15    

2359.05    2509.27    2488.35    2220.99 

> hq            0.00         0.00         0.00           0.00          0.00       0.00       

0.00       5.00       2.00        0.00       0.00           0.00           0.00           

0.00          0.00         4.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       

0.00       0.50       0.00       0.00       0.00       0.00       6.00       0.00       

0.00       0.00       0.50 

> aq           10.50        10.50         9.50           9.50         22.12      22.14      

13.12      30.00      45.00       16.00      64.38          14.51           9.43          

36.64         35.89        21.50      51.26       9.98      22.11      12.80      
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13.82       9.96       5.00      10.00      35.85      36.52      18.63      14.00       

9.00       5.00      33.59      16.00 

> bq            0.00         0.00         0.00           0.00         75.13      75.51      

34.10      30.00      20.00       10.00      94.05          29.80          28.00          

12.78         14.44        21.50      15.97      40.72      15.65      34.22      

37.88      40.09       5.00      12.00      13.18      21.43      25.74      14.00       

9.00       5.00      18.27      15.00 

> cq            4.50         1.60         3.50           3.50          4.00       4.00       

6.00       0.00       0.00        3.00       7.00           7.00           4.00           

3.00          4.00         0.00       2.50       2.00       3.00       6.00       6.50       

3.00       0.00       3.00       6.00       6.00       5.00       0.00       3.00       

2.00       3.00       0.00 

> wq           46.68        45.45        26.51         295.21         48.54      48.30      

49.08       0.00      48.42       49.29       0.00          34.78          34.62          

33.62         33.57         0.00      11.67      11.67      11.77      12.16      

11.92      11.31       0.00       8.67      33.02      33.76      34.78       0.00      

33.73       0.00       0.73      24.21 

> odor_050  141.8        0.0          99.75          0.0           2165       2160       

125.4      424.1      540.0       480.0      2275           748.8          252.0          

500.4         500.4        217.8      834.0      0.0        0.0        0.0        0.0        

0.0        0.0        0.0        1008       1238       964.8      92.36      243.0      

0.0        0.0        0.0 

> odor_075  0.0          0.0          0.0            0.0           0.0        0.0        

0.0        0.0        0.0         0.0        0.0            0.0            0.0            

0.0           0.0          0.0        0.0        0.0        2325       3000       

450.0      1800       1.583      360.0      0.0        0.0        0.0        0.0        

0.0        0.0        0.0        0.0 

> odor_100  0.0          100.8        0.0            199.5         0.0        0.0        

0.0        0.0        0.0         0.0        0.0            0.0            0.0            

0.0           0.0          0.0        0.0        79.39      0.0        0.0        0.0        

0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        

?          ?          240.0 

> xp        1960.37 

> yp        2220.99 

> hp        1.50 

============================== Ende der Eingabe ============================= 

 

Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 5 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 6 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 7 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 8 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 9 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 10 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 11 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 12 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 13 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 14 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 15 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 16 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 17 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 18 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 19 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 20 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 21 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 22 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 23 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 24 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 25 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 26 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 27 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 28 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 29 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 30 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 31 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 32 beträgt weniger als 10 m. 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 1 ist 0.08 (0.07). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 2 ist 0.21 (0.18). 
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Existierende Geländedateien zg0*.dmna werden verwendet. 

Die Zeitreihen-Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/zeitreihe.dmna" wird verwendet. 

Die Angabe "az D:\AUSTAL\Otterwisch B-Plan\austal2000.akterm" wird ignoriert. 

 

Prüfsumme AUSTAL   524c519f 

Prüfsumme TALDIA   6a50af80 

Prüfsumme VDISP    3d55c8b9 

Prüfsumme SETTINGS fdd2774f 

Prüfsumme SERIES   f5c6ff88 

============================================================================= 

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor" 

TMT: 366 Tagesmittel (davon ungültig: 0) 

TMT: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor-j00z01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor-j00s01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor-j00z02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor-j00s02" ausgeschrieben. 

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor_050" 

TMT: 366 Tagesmittel (davon ungültig: 0) 

TMT: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor_050-j00z01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor_050-j00s01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor_050-j00z02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor_050-j00s02" ausgeschrieben. 

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor_075" 

TMT: 366 Tagesmittel (davon ungültig: 0) 

TMT: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor_075-j00z01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor_075-j00s01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor_075-j00z02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor_075-j00s02" ausgeschrieben. 

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "odor_100" 

TMT: 366 Tagesmittel (davon ungültig: 0) 

TMT: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor_100-j00z01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor_100-j00s01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor_100-j00z02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor_100-j00s02" ausgeschrieben. 

TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x. 

TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "odor" 

TMO: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor-zbpz" ausgeschrieben. 

TMO: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor-zbps" ausgeschrieben. 

TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "odor_050" 

TMO: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor_050-zbpz" ausgeschrieben. 

TMO: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor_050-zbps" ausgeschrieben. 

TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "odor_075" 

TMO: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor_075-zbpz" ausgeschrieben. 

TMO: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor_075-zbps" ausgeschrieben. 

TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "odor_100" 

TMO: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor_100-zbpz" ausgeschrieben. 

TMO: Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/odor_100-zbps" ausgeschrieben. 

============================================================================= 

Auswertung der Ergebnisse: 

========================== 

     DEP: Jahresmittel der Deposition 

     J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 

     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 

     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 

 

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m. 

         Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher 

         möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung! 

 

Maximalwert der Geruchsstundenhäufigkeit bei z=1.5 m 

===================================================== 

ODOR     J00 : 100.0 %     (+/-  0.0 ) bei x= 1929 m, y= 2253 m (1: 20, 21) 

ODOR_050 J00 : 100.0 %     (+/-  0.0 ) bei x= 1993 m, y= 2237 m (1: 24, 20) 

ODOR_075 J00 : 100.0 %     (+/-  0.0 ) bei x= 2009 m, y= 2445 m (1: 25, 33) 

ODOR_100 J00 : 100.0 %     (+/-  0.0 ) bei x= 1929 m, y= 2253 m (1: 20, 21) 

ODOR_MOD J00 : 100.0 %     (+/-  ?   ) bei x= 1929 m, y= 2253 m (1: 20, 21) 

============================================================================= 

2021-08-19 17:27:22 AUSTAL2000 beendet. 
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9.2 zeitreihen.dmna – Auszug  

buff 60000 

form  "te%20lt" "ra%5.0f" "ua%5.1f" "lm%7.1f" "30.odor_100%10.3e" "31.odor_100%10.3e"  

locl  "C" 

mode  "text" 

ha  6.8  8.4  11.1  13.8  17.3  23.8  30.9  36.4  41.1 

z0  0.50 

d0  3.00 

artp  "ZA" 

sequ  "i" 

dims  1 

size  28 

lowb  1 

hghb  8784 

* 

  2016-01-01.01:00:00   216   2.3   139.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-01-01.02:00:00   216   3.3 99999.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-01-01.03:00:00   225   2.7 99999.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-01-01.04:00:00   221   2.3   139.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-01-01.05:00:00   241   2.7 99999.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-01-01.06:00:00   230   3.5 99999.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-01-01.07:00:00   227   4.1 99999.0 7.500E+001 1.260E+003 

 

... 

 

  2016-03-06.17:00:00   245   4.4  -130.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-03-06.18:00:00   239   3.2  -130.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-03-06.19:00:00   255   4.9 99999.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-03-06.20:00:00   208   1.7    40.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-03-06.21:00:00   179   1.6    40.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-03-06.22:00:00   171   1.5    40.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-03-06.23:00:00   181   1.4   139.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-03-07.00:00:00   193   2.1   139.0 0.000E+000 0.000E+000 

  2016-03-07.01:00:00   209   2.2   139.0 0.000E+000 0.000E+000 

  2016-03-07.02:00:00   214   1.8   139.0 0.000E+000 0.000E+000 

  2016-03-07.03:00:00   235   4.6 99999.0 0.000E+000 0.000E+000 

 

... 

 

  2016-11-13.16:00:00    91   2.3   139.0 0.000E+000 0.000E+000 

  2016-11-13.17:00:00    97   1.8    40.0 0.000E+000 0.000E+000 

  2016-11-13.18:00:00    96   1.6   139.0 0.000E+000 0.000E+000 

  2016-11-13.19:00:00    95   1.8    40.0 0.000E+000 0.000E+000 

  2016-11-13.20:00:00   101   1.5    40.0 0.000E+000 0.000E+000 

  2016-11-13.21:00:00    26   0.8    40.0 0.000E+000 0.000E+000 

  2016-11-13.22:00:00    70   1.1    40.0 0.000E+000 0.000E+000 

  2016-11-13.23:00:00    55   1.0    40.0 0.000E+000 0.000E+000 

  2016-11-14.00:00:00    48   0.7    40.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-11-14.01:00:00   230   0.7    40.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-11-14.02:00:00    77   0.8    40.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-11-14.03:00:00   160   0.9    40.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-11-14.04:00:00   237   0.7    40.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-11-14.05:00:00   355   0.7    40.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-11-14.06:00:00   205   0.9    40.0 7.500E+001 1.260E+003 

 

... 

 

  2016-12-31.17:00:00   231   4.5 99999.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-12-31.18:00:00   226   3.5   139.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-12-31.19:00:00   238   4.6 99999.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-12-31.20:00:00   227   3.3   139.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-12-31.21:00:00   221   2.1    40.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-12-31.22:00:00   218   2.1    40.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2016-12-31.23:00:00   226   2.6   139.0 7.500E+001 1.260E+003 

  2017-01-01.00:00:00   221   3.1   139.0 7.500E+001 1.260E+003 

 

*** 
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9.3 taldia.log – Auszug  

2021-08-18 09:54:27 --------------------------------------------------------- 

TwnServer:D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan 

TwnServer:-B~../lib 

TwnServer:-w30000 

 

2021-08-18 09:54:27 TALdia 2.6.5-WI-x: Berechnung von Windfeldbibliotheken. 

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:58 

Das Programm läuft auf dem Rechner "AP_4-2". 

============================= Beginn der Eingabe ============================ 

> ti        "improg-0815" 

> az        "D:\AUSTAL\Otterwisch B-Plan\austal2000.akterm" 

> gh        "D:\AUSTAL\Otterwisch B-Plan\austal2000.top" 

> gx        4540720.00          ' Nullpunkt Rechtswert 

> gy        5673040.00          ' Nullpunkt   Hochwert 

> xa        2420.0              ' Anemometerposition 

> ya        1545.0 

> ha        23.8 

> qs        2 

> os        NESTING 

> x0           1617.00        625.00 

> y0           1925.00        933.00 

> dd             16.00         32.00 

> nx                44            83 

> ny                40            81 

> z0        0.50                ' Rauhigkeitslänge extern bestimmt 

> d0        3.00 

> xq         2131.16      2104.84      1981.32        1923.82       2208.70    2239.91    

2264.70    2185.34    2142.00     2172.17    1989.64        2054.12        2026.54        

2113.68       2131.63      1976.92    2010.69    2012.52    2015.81    2043.48    

2073.91    2093.61    2079.37    2062.69    2078.93    2100.79    2150.09    2101.07    

2134.97    1704.25    1657.51    1960.37 

> yq         2105.79      2078.60      2239.70        2253.76       1965.08    1999.31    

2026.74    2091.34    2024.88     2067.87    2194.27        2200.71        2265.77        

2310.25       2286.37      2299.45    2473.25    2408.22    2443.01    2413.69    

2412.44    2423.87    2454.21    2459.32    2361.19    2328.13    2354.41    2361.15    

2359.05    2509.27    2488.35    2220.99 

> hq            0.00         0.00         0.00           0.00          0.00       0.00       

0.00       5.00       2.00        0.00       0.00           0.00           0.00           

0.00          0.00         4.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       

0.00       0.50       0.00       0.00       0.00       0.00       6.00       0.00       

0.00       0.00       0.50 

> aq           10.50        10.50         9.50           9.50         22.12      22.14      

13.12      30.00      45.00       16.00      64.38          14.51           9.43          

36.64         35.89        21.50      51.26       9.98      22.11      12.80      

13.82       9.96       5.00      10.00      35.85      36.52      18.63      14.00       

9.00       5.00      33.59      16.00 

> bq            0.00         0.00         0.00           0.00         75.13      75.51      

34.10      30.00      20.00       10.00      94.05          29.80          28.00          

12.78         14.44        21.50      15.97      40.72      15.65      34.22      

37.88      40.09       5.00      12.00      13.18      21.43      25.74      14.00       

9.00       5.00      18.27      15.00 

> cq            4.50         1.60         3.50           3.50          4.00       4.00       

6.00       0.00       0.00        3.00       7.00           7.00           4.00           

3.00          4.00         0.00       2.50       2.00       3.00       6.00       6.50       

3.00       0.00       3.00       6.00       6.00       5.00       0.00       3.00       

2.00       3.00       0.00 

> wq           46.68        45.45        26.51         295.21         48.54      48.30      

49.08       0.00      48.42       49.29       0.00          34.78          34.62          

33.62         33.57         0.00      11.67      11.67      11.77      12.16      

11.92      11.31       0.00       8.67      33.02      33.76      34.78       0.00      

33.73       0.00       0.73      24.21 

> odor_050  141.8        0.0          99.75          0.0           2165       2160       

125.4      424.1      540.0       480.0      2275           748.8          252.0          

500.4         500.4        217.8      834.0      0.0        0.0        0.0        0.0        

0.0        0.0        0.0        1008       1238       964.8      92.36      243.0      

0.0        0.0        0.0 

> odor_075  0.0          0.0          0.0            0.0           0.0        0.0        

0.0        0.0        0.0         0.0        0.0            0.0            0.0            

0.0           0.0          0.0        0.0        0.0        2325       3000       
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450.0      1800       1.583      360.0      0.0        0.0        0.0        0.0        

0.0        0.0        0.0        0.0 

> odor_100  0.0          100.8        0.0            199.5         0.0        0.0        

0.0        0.0        0.0         0.0        0.0            0.0            0.0            

0.0           0.0          0.0        0.0        79.39      0.0        0.0        0.0        

0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        

?          ?          240.0 

> xp        1960.37 

> yp        2220.99 

> hp        1.50 

============================== Ende der Eingabe ============================= 

 

Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 5 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 6 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 7 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 8 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 9 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 10 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 11 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 12 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 13 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 14 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 15 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 16 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 17 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 18 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 19 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 20 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 21 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 22 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 23 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 24 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 25 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 26 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 27 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 28 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 29 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 30 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 31 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 32 beträgt weniger als 10 m. 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 1 ist 0.08 (0.08). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 2 ist 0.21 (0.18). 

Die Zeitreihen-Datei "D:/AUSTAL/Otterwisch B-Plan/zeitreihe.dmna" wird verwendet. 

Die Angabe "az D:\AUSTAL\Otterwisch B-Plan\austal2000.akterm" wird ignoriert. 

 

Prüfsumme AUSTAL   524c519f 

Prüfsumme TALDIA   6a50af80 

Prüfsumme VDISP    3d55c8b9 

Prüfsumme SETTINGS fdd2774f 

Prüfsumme SERIES   f5c6ff88 

2021-08-18 09:54:36 Restdivergenz = 0.002 (1018 11)   

2021-08-18 09:54:38 Restdivergenz = 0.001 (1018 21)   

2021-08-18 09:54:50 Restdivergenz = 0.003 (1027 11)   

2021-08-18 09:54:53 Restdivergenz = 0.004 (1027 21)   

2021-08-18 09:55:00 Restdivergenz = 0.002 (2018 11)   

 

... 

 

2021-08-18 09:56:37 Restdivergenz = 0.001 (6018 11)   

2021-08-18 09:56:39 Restdivergenz = 0.001 (6018 21)   

2021-08-18 09:56:48 Restdivergenz = 0.001 (6027 11)   

2021-08-18 09:56:50 Restdivergenz = 0.001 (6027 21)   

Eine Windfeldbibliothek für 12 Situationen wurde erstellt. 

Der maximale Divergenzfehler ist 0.004 (2027). 

2021-08-18 09:56:51 TALdia ohne Fehler beendet. 
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